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Flugverbindung 
Ältenrhein-Wien 

Altenrhein (spk) Die Vorarlberg 
«Rheintalflug» kann ab Anfang 
April ihre Linienflüge von Alten-
rhein/SG nach Wien wieder aufneh
men. Das Bundesamt für Zivilluft
fahrt (Bazl) hat der Airport Alten
rhein A G  per Verfügung vom Mon
tag nämlich erlaubt, das rund um 
den oberen Bodensee heftig um
strittene Instrumentenlandesystem 
(ILS) ab 31. März in begrenztem 
Umfang in Betrieb zu nehmen. 

Vorläufig sind mit Hilfe des Sy
stems allerdings täglich nur sechs 
Starts oder Landungen für diesen 
Linienbetrieb erlaubt. Vor einer all
gemeinen Inbetriebnahme des Sy
stems will das Bazl noch die Auswir
kungen des ILS auf die Umwelt klä
ren. Danach könne entschieden 
werden, ob die im Anhörungsver
fahren verschiedentlich geforderte 
Prüfung der Umweltverträglichkeit 
(UVP) notwendig sei. Hängig sind 
zudem flugsicherungstechnische 
Abklärungen bezüglich der vonein
ander abhängigen An- und Abflug
verfahren von Altenrhein und 
Friedrichshafen auf der  Deutschen 
Seite des Bodensees. Dabei stehen 
namentlich Fragen der regionalen 
Luftraumorganisation und der Ver
kehrsdichte in den Räumen Zürich/ 
Stuttgart beziehungsweise Alten
rhein/Friedrichshafen im Vorder
grund. 
(Näheres dazu siehe «Letzte Seite») 

Absage an eine Grossparkierungsanlage für Grenzgängerverkehr 
Zusatzbericht der Regierung zum Gesetzesvorschlag über die Förderung des öffentlichen Verkehrs — Umsteigen der Grenzgänger a m  Wohnort 

(G.M.) - Die Regierung spricht sich 
zwar für eine grenzüberschreitende Koor
dination im Bereich des Verkehrs aus, 
doch erteilt sie der Idee einer Gross-
parkierungsanlage für Grenzgänger aus 
Vorarlberg im Grenzraum Liechtenstein-
Österreich eine Absage. Die Grenzgän
ger müssten, so führt sie in einem Zusatz
bericht zur Gesetzesvorlage über die För
derung des öffentlichen Verkehrs aus, be
reits an ihrem Wohnort zum Umsteigen 
auf öffentliche Verkehrsmittel bewegt 
werden. 

Während der Eintretensdebatte zum 
Gesetzesvorschlag der Regierung über 
die Förderung des öffentlichen Verkehrs, 
der in den Grundzügen begrüsst worden 
war, gingen einzelne Abgeordnete auch 
auf die Belastung unserer Strassen durch 
ausländische Fahrzeuge ein, insbesonde
re durch den Privatverkehr aufgrund 
einer zunehmenden Zahl von Grenzgän
gern, die jeden zu ihrem Arbeitsplatz in 
Liechtenstein fahren. In diesem Zusam
menhang tauchte die Idee einer Gross
parkierungsanlage im Grenzraum Liech
tenstein-Österreich auf, um die Inner-
ortsstrassen vom Pendlerverkehr zu ent
lasten, der  insbesondere am Morgen und 
am Abend zu teilweise prekären Situatio
nen führt. 

Grenzüberschreitende Koordination 
Die Regierung spricht sich in ihrem 

Bericht zwar für eine verbesserte grenz
überschreitende Koordination aus, erteilt 
jedoch einer Grossparkierungsanlage 
eine Absage. Im Vordergrund der Bemü

Die Regierung spricht sich in einem Bericht zwar f ü r  eine grenzüberschreitende 
Koordination aus, u m  die Grenzgängerströme vermehrt au f  das Umsteigen au f  die 
öffentlichen Verkehrsmittel zu  bewegen, doch erteilt sie dem Bau einer Grossparkie
rungsanlage im Grenzgebiet Schaanwald-Tisis eine Absage. (Archivbild) 

hungen der Regierung steht der  Grenz
gängerverkehr aus Vorarlberg und dessen 
Reduzierung. Zusammen mit den Vorarl
berger Behörden, heisst es im Bericht, sei 
eine Studie in Auftrag gegeben worden, 
u m  die Grenzgängerströme zu analysie
ren und die Möglichkeit des Einsatzes der 
Eisenbahn zur Bewältigung dieser Ver
kehrsströme zu prüfen. Auch der von den 
privaten Unternehmen betriebene Werk

verkehr, der in den letzten Jahren zuneh
mend zugunsten der Benützung privater 
Motorfahrzeuge reduziert wurde, soll in 
die Untersuchung miteinbezogen 
werden. 
Keine Grossparkierungsanlage 

Der  Grossparkierungsanlage, wie sie 
im Landtag angeregt wurde, steht die R e 
gierung ablehnend gegenüber, weil nach 
ihrer Auffassung die Voraussetzungen für 

ein funktionierendes «Park and Ride-Sy-
stem» nicht erfüllt seien. Ueberdies wäre 
eine Grossparkierungsanlage nur sinn
voll, wenn sie vor einem «Flaschenhals», 
also vor der liechtensteinischen Grenze, 
errichtet würde. Die Parkierungsanlage 
würde nach Auffassung der Regierung 
ausserdem nur zum Ziele führen, wenn 
die Zahl der zur Verfügung stehenden 
Parkplätze in den Zielgebieten, also an 
den liechtensteinischen Arbeitsorten, in 
erheblichem Ausmasse reduziert würden. 

Umsteigen am Wohnort der Grenzgänger 
Stattdessen vertritt die Regierung die 

Ansicht, dass zusammen mit den vorarl
bergischen Behörden eine Verbesserung 
des grenzüberschreitenden öffentlichen 
Verkehrs angestrebt werden sollte, damit 
die Grenzgänger bereits von ihrem 
Wohnort aus ein öffentliches Verkehrs
mittel benützten. Ein Umsteigen «unter
wegs» könne im Hinblick auf die relativ 
kurzen Anfahrtsstrecken kaum erwartet 
werden. In  diesem Zusammenhang 
spricht sich die Regierung positiv für 
einen Einbezug von privaten Verkehrs
trägern aus, die als Werkverkehr heute 
schon einen Teil der Grenzgänger zu ih
ren Arbeitsstätten befördern. Einer För
derung des Werkverkehrs steht nach Auf
fassung der Regierung nichts entgegen: 
«Falls finanzielle Anreize geschaffen wer
den sollen, um private Unternehmer zum 
Auf- oder  Ausbau eines Werkbussystems 
zu bewegen, so kann dies im Wege ddr 
Subventionierung dieser Aktivitäten nach 
den einschlägigen subventionsrechtlichen 
Vorschriften erfolgen.» 

Vom geänderten Finanzausgleich bis zu künftigen Baulandumlegungen 
Vorschau au f  die erste Arbeitssitzung des Landtags - Drei Gesetzesvorlagen stehen erstmals au f  der Tagesordnung des Landtags zur  Behandlung 

(G.M.) - Die umfangreiche Traktan
denliste, die dem Landtag für die erste 
Arbeitssitzung am kommenden Montag 
und Dienstag vorliegt, umfasst drei Ge
setzesvorlagen, die erstmals in Behand
lung gezogen werden. Es handelt sich um 
eine Änderung des Finanzausgleichs mit 
den Gemeinden, um Massnahmen im 
Wirtschaftsverkehr mit anderen Staaten 
sowie um die Neuschaffung gesetzlicher 
Bestimmungen für künftige Baulandum
legungen. 

Das Gesetz über die ungebundenen Fi
nanzzuweisungen an die Gemeinden, das 
allgemein unter dem Begriff Finanzaus
gleich bekannt ist, wurde in der Vergan
genheit mehrfach schon geändert. Mit 
diesen vielen Abänderungen, die sich 
teilweise systembedingt aufdrängten, 
wurde das Zuweisungssystem allerdings 
äusserst kompliziert, so dass sich die Fra
ge aufdrängt, ob nicht in absehbarer Zeit  
ein vollkommen neues Ausgleichssystem 
geschaffen werden sollte, um die Trans
parenz der Zuteilung staatlicher Mittel 
wieder herzustellen. Auch mit dem neuen 
Abänderungsvorschlag der Regierung ist 
eine weitere Verkomplizierung des Sy
stems verbunden. 

Neuer Verteilschlüssel für 
Finanzausgleich 

Mit der  Änderung des Zuteilungs
schlüssels für den Finanzausgleich sollen 

DENNER-Satelltt 

nach Auffassung der Regierung die Berg
gemeinden Schellenberg, Planken und 
Triesenberg sowie die einwohnerschwä
cheren Gemeinden Gamprin und Ruggell 
bevorzugt werden. Das gegenüber dem 
geltenden Schlüssel neu umzuverteilende 
Volumen beläuft sich allerdings auf der 
Basis des Rechnungsjahres 1989 nur auf 
2,6 Mio. Fr. Die Regierung setzt sich in 
ihrem Bericht an den Landtag mit den 
Stellungnahmen der Gemeinden im Rah
men des Vernehmlassungsverfahrens aus
einander, doch macht sie gegenüber den 
Änderungsvorschlägen einzelner Ge
meinden nur marginale Konzessionen. 
Triesenberg kommt nach diesem Vor
schlag nicht in den Genuss noch höherer 
Zuweisungen, ebenso behält die Regie
rung ihren Antrag bei, Gemeinden mit 
hohem Reservekapital und mit einem 
verminderten Gemeindesteuerzuschlag 
von einer bestimmten Zuteilungsquote 
auszunehmen. Sie folgte nur dem Antrag 
von Gemeinden, diese Anpassung weni
ger abrupt, sondern in einer Stufe vorzu
nehmen. 

Baulandumlegung im eigenen Gesetz 
Für Baulandumlegungen soll nach A n 

sicht der Regierung ein eigenes Gesetz 
geschaffen werden, da sich die geltenden 
Bestimmungen aus dem Sachenrecht von 
1922 als nicht mehr zeitgemäss erwiesen 
hätten. De r  Entwurf der Regierung, de r  
anderen Zielsetzungen als das Sachen
recht der zwanziger Jahre folgt, sieht 
Umlegungen nur noch in Bauzonen vor,  
wie das seit der Revision des Baugesetzes 
1985 gehandhabt wird. Vermehrt sollen 
künftig Baulandumlegungen auch die G e 
währ für eine platzsparende Bauweise 
bieten. Geändert werden soll die Vor
schrift, dass eine Mehrheit der Grundei
gentümer eine Baulandumlegung verlan
gen kann: Künftig hat eine Umlegung 
auch dem Baugesetz, der Gemeinde
bauordnung, dem Zonenplan und weite
ren rechtskräftigen orts- und landesplane-
rischen Grundlagen zu entsprechen. D e r  
Entwurf der Regierung geht ferner vom 
Grundsatz aus, dass auf den Schutz de r  
Natur und der Landschaft gebührend 
Rücksicht genommen werden muss. 

Ein drittes Gesetz, das erstmals zur  
Behandlung ansteht, betrifft den Wirt
schaftsverkehr mit anderen Staaten. D a 
mit werden die gesetzlichen Möglichkei
ten geschaffen, um allfällige Sanktionen 
des UNO-Sicherheitsrates durchsetzen zu 
können. Solche wirtschaftliche Sanktio
nen könnten neben der Ein-, Aus- und  
Durchfuhr von Waren durch unser Land 
auch andere wirtschaftliche Aktivitäten 
wie Finanzoperationen oder Dienstlei
stungen betreffen. Die Regierung befasst 
sich in ihrem Bericht an den Landtag 
ausführlich mit der verfassungsrechtli
chen Frage und kommt zur Auffassung, 
dass Unbestrittenermassen ein Regelungs
bedarf bestehe. Ausserdem setzt sich die 
Regierung mit den Aspekten der  Han
dels- und Gewerbefreiheit im Hinblick 
auf mögliche Sanktionsmassnahmen aus
einander. Sie gelangt zur Schlussfolge
rung, dass mit diesen gesetzlichen Be
stimmungen keine Verletzung vorliege, 
da die Handels- und Gewerbefreiheit oh
nehin nur «innerhalb der gesetzlichen 
Schranken gewährleistet» sei. 

Umsatz der Hilti Gruppe 1990 unter dem Voijahresergebnis 
Schwieriges wirtschaftliches Umfeld f ü r  die im Bausektor tätige Gruppe - Kürzung der Dividende 

aktuell -
frisch 

und preiswert 
Beachten Sie die laufenden 

Denner-Aktionen in der Tagespressfe 

In lokalen Währungen konnte die Hilti 
Gruppe zwar ihren Umsatz gegenüber 
dem Vorjahr steigern, doch umgerechnet 
in Schweizer Franken fiel der Jahresum
satz 1990 geringer a b  im Vorjahr aus. Wie 
aus der nachstehenden Pressemitteilung 
der Hilti AG hervorgeht, schlägt der Ver
waltungsrat eine Kürzung der Dividende 
auf 24 Prozent (im Vorjahr 28 Prozent) 
vor. 

In  einem wirtschaftlich schwierigen 
Umfeld konnte die Hilti Gruppe im Ge
schäftsjahr 1990 die Umsätze in lokalen 
Währungen um 7 Prozent steigern. Auf
grund der negativen Wechselkursent
wicklung liegt der in Schweizer Franken 
umgerechnete Gruppenumsatz mit 1989 
Millionen Franken leicht unter dem Vor
jahresergebnis ( - 1  Prozent). Die  Investi
tionen in Sachanlagen betrugen 154,7 

Millionen (141,1 Millionen) Franken und 
der  Aufwand für Forschung und Entwick
lung nahm von 54,7 Millionen auf 58,1 
Millionen Franken zu. Weltweit wurden 
12100 (11300) Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter beschäftigt. 

Schwerpunkt im vergangenen Jahr war  
die Fortführung der konsequenten Um
setzung der zukunftsorientierten Strate
gie, welche die Grundlage für das zukünf
tige Wachstum u n d  die weitere Stärkung 
der  Gruppe schafft. Das gilt sowohl für 
das Stammgeschäft Befestigungs- und  
Abbautechnik als auch für die neuen G e 
schäftsfelder Bautenschutz und Instand
setzung sowie Fassaden- und Fensterbau. 

Als Folge der negativen Währungsent
wicklung der Entwicklung an den Finanz
märkten und einer abgeschwächten Bau

konjunktur konnten die sehr guten Werte  
des Vorjahres auch im Stammhaus nicht 
mehr erreicht werden. Das Bild der ge
samten Gruppe widerspiegelt sich im Ab-
schluss der  Hilti Aktiengesellschaft in 
Schaan. Diese weist einen Reingewinn 
von 52,6 Millionen (67,7 Millionen) Fran
ken und einen Cash flow von 111,5 Mil
lionen (147,8 Millionen) Franken aus. 

Das Eigenkapital des Stammhauses er
höhte sich auf 554,6 Millionen (541,2 Mil
lionen) Franken und die liquiden Mittel 
decken unverändert mehr als 95 Prozent 
des gesamten Fremdkäpitals. 

Im Rahmen der flexiblen Dividenden
politik der Vorjahre schlägt der Verwal
tungsrat der Generalversammlung vom 
14. Mai 1991 die Ausschüttung einer Di
vidende von 24 Prozent (28 Prozent) vor. 

Rasanter Anstieg des 
Dollar-Kurses 

Zürich (AP) Mehrere Notenbanken 
haben am späten Dienstag nachmittag 
den erneut steil angestiegenen Wechsel
kurs des amerikanischen Dollars zurück
zubinden versucht. In  Zürich hatte die 
US-Währung zuvor vorübergehend den 
Tageshöchstkurs von 1,4410 Franken be
ziehungsweise 1,6740 D-Mark erreicht. 
Als der Kurs bereits wieder etwas abge
bröckelt war, warfen mehrere Zentral
banken, darunter auch die Schweizeri
sche Nationalbank (SNB), in einer abge
sprochenen Aktion Dollars auf den 
Markt. 

Im Devisenhandel wurde der rasante 
Kursanstieg des Dollars vor allem besse
ren Wirtschaftszahlen der USA zuge
schrieben, welche auf ein nahes Ende der 
Rezession hinwiesen. Zudem habe die 
US-Valuta von Kritik des deutschen Bun
desbank-Präsidenten Karl Otto Pohl an 
der  innerdeutschen Währungsunion pro
fitieren können, sagte ein Händler. Pohl 
hatte vor dem Wirtschafts- und Wäh-
rungsausschuss des Europäischen Parla
ments in Brüssel erklärt, die «überhaste
te» Einführung der  D-Mark in der  ehe
maligen D D R  habe massgeblich zu den 
katastrophalen Zuständen im Osten 
Deutschlands beigetragen. Die harte 
Westmark sei in  den neuen Bundeslän
dern «von einem Tag auf  den andern, 
praktisch ohne jede Vorbereitung und 
ohne Korrekturmöglichkeit und dazu 
noch mit einer falschen Umtauschrate» 
eingeführt worden. 
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